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d) Instruktion bei Versetzung des Beschäftigten 
auf einen anderen Arbeitsplatz durch die ver
antwortliche Aufsichtsperson.

Diese Instruktionen sollen außer den für den Betrieb 
zutreffenden Arbeitsschutzanordnungen den Produk
tionsablauf, die Besonderheiten der Produktion, die 
Wirkungsweise und Bedienung der betreffenden 
Maschinen und Aggregate sowie Maßnahmen zur Ersten 
Hilfe bei Unfällen enthalten.

§ 5
Die Inspektion für Arbeitsschutz und technische 

Sicherheit in den Hauptverwaltungen hat neben der 
Anleitung und Kontrolle der Durchführung der im § 4 
dieser Anordnung festgelegten Aufgaben insbesondere 
folgende Pflichten:

1. den Leiter der Hauptverwaltung in Fragen des 
Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik zu be
raten und zu unterstützen;

2. durch Betriebskontrollen und Brigadeeinsätzen m 
den Schwerpunktbetrieben das Unfallgeschehen zu 
untersuchen, Maßnahmen zur Verbesserung einzu
leiten und die erzielten Erfahrungen für die anderen 
Betriebe auszuwerten;

3. tödliche und besonders schwere Unfälle dem Leiter 
der Hauptverwaltung, dem Leiter der Hauptinspek
tion und dem Zentralvorstand der IG Metall un
verzüglich zu melden, zu untersuchen und mit 
eigener Stellungnahme Bericht zu erstatten;

4. für eine ständige Weiterqualifizierung der Sicher
heitsinspektoren und -beauftragten zu sorgen, bei 
der Erarbeitung von Sicherheitsvorschriften und 
Arbeitsschutzanordnungen in Arbeitskollektiven

_ mitzuwirken und in Zusammenarbeit mit der 
Hauptinspektion, den Forschungsinstituten und der 
Kammer der Technik die Voraussetzungen für eine 
laufende Verbesserung der Arbeitsschutzmaß
nahmen und technischen Sicherheit zu schaffen;

5. bei der Planung der Mittel für Arbeitsschutz mit
zuwirken und die zweckgebundene Verwendung 
nach Schwerpunkten zu kontrollieren.

§ 6
Die Hauptinspektion für Arbeitsschutz und technische 

Sicherheit hat neben der Anleitung und Kontrolle der 
Durchführung der in den §§ 4 und 5 dieser Anordnung 
festgelegten Aufgaben insbesondere folgende Pflichten:

1. Grundsätze und Richtlinien für die Verbesserung 
des Arbeitsschutzes und zur Erhöhung der tech
nischen Sicherheit der Betriebsanlagen, Betriebs
einrichtungen und Arbeitsmittel sowie zur Erleich
terung der Arbeit im gesamten Bereich des Mini
steriums für Allgemeinen Maschinenbau aus
zuarbeiten und zu veröffentlichen;

2. bei der Erarbeitung der Invest- und General
reparaturpläne für Arbeitsschutz und technische 
Sicherheit beratend mitzuwirken und eine zweck
entsprechende Verwendung der genehmigten Mittel 
zu veranlassen und zu kontrollieren;

3. Katastrophen, tödliche und schwere Unfälle zu 
untersuchen, grundsätzliche Anweisungen aus
zuarbeiten, auf Grund der statistischen Unterlagen 
die Unfallereignisse und Unfallursachen regelmäßig 
zu analysieren, auszuwerten und die Ergebnisse 
dem Minister mit eigener Stellungnahme vorzu
legen sowie mit den Leitern der Inspektionen für 
Arbeitsschutz und technische Sicherheit der Haupt
verwaltung Maßnahmen zur Senkung des Unfall

standes und der Verbesserung des Arbeitsschutzes 
einzuleiten und ihre Durchführung laufend zu kon
trollieren;

4. in der Kommission für Arbeitssicherheit beim Zen
tralvorstand der IG Metall quartalsmäßig Bericht 
über die Auswertung und Schlußfolgerungen der 
Unfallanalyse zu geben, mit der Kammer der Tech
nik, den Forschungsinstituten und anderen Stellen 
zusammenzuarbeiten und die gemeinsamen Erfah
rungen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und 
der technischen Sicherheit zu verallgemeinern.

§ 7
Die Leiter der Betriebe haben für die Sicherung und 

Einhaltung des Arbeitsschutzes und der technischen 
Sicherheit insbesondere folgende Aufgaben:

1. dem Leiter der Inspektion, dem SicherheitsInspek
tor oder -beauftragten zur Verwirklichung seiner 
Aufgaben volle Unterstützung zu leisten;

2. den Leiter der Inspektion, den Sicherheitsinspek
tor oder -beauftragten monatlich Bericht vor der 
Betriebsleitung erstatten zu lassen, in Auswertung 
des Berichtes Maßnahmen zur Verbesserung des 
Arbeitsschutzes und der technischen Sicherheit fest
zulegen und dem Leiter der Inspektion, dem 
Sicherheitsinspektor oder -beauftragten durch die 
Teilnahme an Leitungsbesprechungen die Möglich
keit zu geben, sich ein umfassendes Bild über die 
Perspektiven des Betriebes zu verschaffen, um die 
Belange des Arbeitsschutzes bereits in der Vor
bereitung durch irgendwelche Maßnahmen ver
treten zu können;

3. mit dem Leiter der Inspektion, dem Sicherheits
inspektor oder -beauftragten, dem Vorsitzenden der 
Arbeitsschutzkommission und dem Betriebsarzt 
mindestens monatlich einmal eine Betriebs
begehung durchzuführen und diese gemeinsam aus
zuwerten;

4. mit dem Leiter der Inspektion, dem Sicherheits
inspektor oder -beauftragten die Maßnahmen zur 
Verbesserung des Arbeitsschutzes zu beraten, die 
im Betriebskollektivvertrag des folgenden Jahres 
als yerpflichtung der Betriebsleitung aufzunehmen 
sind;

5; der Inspektion für Arbeitsschutz und technische 
Sicherheit der Hauptverwaltung von Katastrophen, 
Bränden, Verpuffungen sowie tödlichen und schwe
ren Unfällen in jedem Falle unverzüglich Mitteilung 
zu machen, die BGL, Arbeitsschutzkommission und 
den Gebiets- und Bezirksvorstand der IG Metall zu 
benachrichtigen und anschließend einen Unter
such ungsberipht über Ursache, Wirkung und ein
geleitete Maßnahmen zur Verhinderung solcher 
Vorkommnisse mit eigener Stellungnahme des Lei
ters der Inspektion für Arbeitsschutz und tech
nische Sicherheit, des Sicherheitsinspektors oder 
-beauftragten vorzulegen;

6. dafür zu sorgen, daß die Meister bzw. Abteilungs
leiter in den Betrieben Arbeitsinstruktionen auf 
der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 
im Einvernehmen mit dem Leiter der Inspektion, 
dem Sicherheitsinspektor oder -beauftragten für 
ihre Bereiche ausarbeiten, diese vom technischen 
Leiter des Betriebes bestätigt und für den Betrieb 
für verbindlich erklärt werden;

7w die zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des 
Arbeitsschutzes und der technischen Sicherheit er
forderlichen Mittel zu planen, bereitzustellen und


